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Meinen  Eltern 





Vorwort 

Diese Arbeit lag in fast identischer Form der Rechts- und Staatswissenschaftli-
chen Fakultät der Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn im Winter-
semester 1996/97 als Dissertation vor. Für die Veröffentlichung  sind Rechtspre-
chung und Literatur zur Direkthaftung bis einschließlich Juni 1997 berücksichtigt 
worden. 

Mein Dank gilt an erster Stelle meinem verehrten akademischen Lehrer, Herrn 
Professor  Dr. Dr. h. c. Marcus  Lutter,  der die Untersuchung angeregt, kritisch 
begleitet und in jeder erdenklichen Weise gefördert  hat. Herrn Professor  Dr. Wulf-
Henning  Roth  danke ich für die ebenso sorgfältige wie zügige Erstellung des 
Zweitgutachtens. Unter den vielen anderen, die mir im Laufe der Arbeit geholfen 
haben, gilt mein besonderer Dank meinen ehemaligen Kollegen im Institut für 
Handels- und Wirtschaftsrecht,  vor allem Herrn Rechtsreferendar  Wolfgang 
Schüler.  Meinem Vater danke ich für geduldiges und genaues Korrekturlesen. 

Ferner habe ich dem Bundesministerium für Wirtschaft  und der Studienstiftung 
des deutschen Volkes zu danken, die mein LL. M.-Studium an der University  of 
Pennsylvania  und meine Promotion mit Stipendien unterstützt haben. Dem Verlag 
danke ich schließlich für die Aufnahme der Arbeit in die "Schriften zum 
Wirtschaftsrecht". 

New York, im August 1997 Frank  Ochsenfeld 
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§ 1 Einleitung 

A specific problem is to be solved; 
the problem is believed to turn on the corporate entity concept [...]; 
the concept is mysterious in regard to the nature of the thing conceived; 
solve the mystery and you solve the problem. 

Elvin  R. Latty 1 

I . Fragestellung 

Ein Unternehmen im Bundesstaat Rhode Island stellt bis Mitte der 70er Jahre 
in großem Umfang Textilien her. Dabei werden halogenierte Kohlenwasserstoffe, 
insbesondere Trichlorethylen, als Lösungs- und Entfettungsmittel verwendet. 
Eigentümerin der Fertigungsstätten ist die Stamina Mills, Inc., eine 100%ige 
Tochtergesellschaft  der Kayser-Roth Corporation. Jahre später, als das 
Tochterunternehmen längst aufgelöst ist, ergibt eine Untersuchung der 
zuständigen Umweltbehörde: Der Boden auf dem ehemaligen Betriebsgrundstück 
sowie die nahegelegenen Trinkwasserreservoirs  der Stadt North Smithfield sind 
durch Halogenkohlenwasserstoffe  verseucht, die aus der Textilfabrikation von 
Stamina Mills stammen.2 

Kann die (nach wie vor solvente) Konzernobergesellschaft  für die entstandenen 
Schäden haftbar gemacht werden? Oder bedeutet eine Inanspruchnahme des 
Mutterunternehmens einen unzulässigen Eingriff  in das kapitalgesellschafts-
rechtliche Haftungsprivileg? Umgekehrt gefragt:  Wie ist der Versuch eines 
Unternehmens, sein Haftungsrisiko durch die Auslagerung gefahrenträchtiger 
Aktivitäten in Tochtergesellschaften zu begrenzen oder gar auszuschließen, aus 
umwelthaftungsrechtlicher  Sicht zu beurteilen? Legen es die erklärten Ziele 
einschlägiger Haftungsnormen - Schadenausgleich und Prävention - nicht nahe, 
die gesellschaftsrechtlichen Strukturen und damit auch die Haftungssegmentie-
rung im Konzern unter bestimmten Voraussetzungen zu überwinden? 

1 Latty , Subsidiaries and Affiliated  Corporations, S. 39. 
2 Diese Fakten beruhen auf dem Fall U.S. v. Kayser-Roth Corp., 724 F.Supp. 15 

(D.R.I. 1989), aff'd,  910 F.2d 24 (1st Cir. 1990). Zu weiteren Einzelheiten siehe unten 
§ 2.II.2.a).ee). 
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Die Problematik dieser Konstellation, wo Ziele eines speziellen rechtlichen 
Gestaltungsprogramms durch konzernrechtliche Vorgaben überlagert werden, ist 
im Kern sowohl in den USA3 als auch in Deutschland4 erkannt. In besonderer 
Schärfe ist der Konflikt zwischen Haftungs- und Gesellschaftsrecht in den USA 
aufgebrochen, seit dort ein Bundesaltlastengesetz mit weitreichenden Haftungs-
folgen in Kraft  ist. Die damit befaßten Gerichte lösen das Spannungsverhältnis 
- verursacherfinanzierte  Altlastensanierung versus beschränkte Haftung einer 
konzernangehörigen Gesellschaft - überwiegend zuungunsten der betroffenen 
Unternehmen auf. Eine Konzernobergesellschaft  kann danach für die Sanierung 
von Altlasten verantwortlich sein, die im Betrieb ihrer Untergesellschaft 
entstanden sind. 

Der Clou dieser Rechtsprechung besteht darin, daß sie den Bereich des 
klassischen (amerikanischen) Konzernhaftungsrechts  bewußt verläßt: Die 
Muttergesellschaft  wird aufgrund ihrer Kontrolle über den jeweils haftungsrele-
vanten Sachbereich "einfach" als Betreiberin einer Anlage ihrer Tochter 
qualifiziert.  Das heißt, die Stellung und das Verhalten der Konzernmutter füllen 
"direkt" den Tatbestand der Haftungsnorm aus. Die gesetzliche Politik, die 
Finanzierung der Altlastensanierung sicherzustellen und zu einem verantwor-
tungsvollen Umgang mit Gefahrstoffen  anzuhalten, wird damit — zumindest 
vorgeblich — verwirklicht. Der Durchgriff  und die respondeat  superior- Regel des 
agency- Rechts als herkömmliche Instrumente der Konzernhaftung werden 
hingegen modifiziert  oder umgangen. 

Diese konzernhaftungsrechtliche  "Revolution" kam in den USA nicht völlig 
überraschend, sondern hatte sich in anderen rechtlichen Zusammenhängen bereits 
früher  angekündigt. Gleichwohl fielen die Reaktionen von Rechtswissenschaft 
und -praxis ausgesprochen heftig aus. Dabei spielte gewiß eine Rolle, daß die 
Konzeption des Bundesaltlastengesetzes schon im Grundsatz umstritten ist. 
Insbesondere die Effektivität  des Regelungsansatzes wird — im Ergebnis wohl 
zu Recht — bezweifelt.5 Hinzu kommt, daß der oben skizzierte Konflikt wegen 

3 Vgl. Blumberg,  Law of Corporate Groups - General Statutory Law, xliv-xlv. 
4 Siehe insbesondere Hommelhoff\  ZIP 90, 761, 768; Teubner  in: FS Steindorff,  S. 

265; sowie jüngst Uwe  H. Schneider,  ZGR 96, 225, 226, zur Überlagerung des Konzern-
rechts vor allem durch öffentlich-rechtliche  Vorgaben. 

5 Außer Zweifel steht lediglich, daß das Gesetz Rechtsanwälten in den USA zahllose 
Aufträge und stattliche Honorare beschert hat. Hatte der Kongreß im Hinblick auf die 
Altlastensanierung noch das Ziel "shovels first,  lawyers later" vor Augen (vgl. Rodgers, 
Environmental Law - Hazardous Wastes and Substances, vol. 4, S. 471), so wird über 
die Gesetzesabkürzung CERCLA heute gespottet, sie stehe für: "Continued Employment, 
Retirement, and Compensation for Lawyers Act". 

Zu den hohen Transaktionskosten bei der Umsetzung des CERCLA: Spießhof  er, 
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des gewachsenen Stellenwerts der Umweltpolitik, aber auch wegen der spezifi-
schen Gläubigerschutzproblematik im Konzern eine besonders pointierte 
Ausprägung erfährt. 

Eine rechtsvergleichende Untersuchung und Würdigung dieser Entwicklungen 
aus deutscher Sicht trifft  auf zusätzliche Schwierigkeiten, die aus Besonderheiten 
des amerikanischen Rechtssystems resultieren. So ist die dargestellte Grundpro-
blematik — das Zusammentreffen  von Umwelt- und Konzernrecht — ihrerseits 
zweifach überlagert: erstens verfassungsorganisationsrechtlich,  da der Konflikt 
zwischen gesellschaftsrechtlichen und regulatorischen Vorgaben in diesem Fall 
zugleich ein Konflikt zwischen Gliedstaaten- und Bundesrecht ist; zweitens 
rechtstheoretisch, da sich hier gemeines Recht und gesetztes Recht gegenüber-
stehen und es an einer beide umfassenden allgemeinen Rechtstheorie in den USA 
fehlt. 

Um den Rahmen der Bearbeitung nicht zu sprengen, wird im folgenden — 
ausschließlich, aber umfassend — untersucht: unter welchen Bedingungen eine 
Konzernmutter für Verbindlichkeiten nach dem Bundesaltlastengesetz haftet, die 
aus der Sphäre ihrer Tochter herrühren. Nur vor dem Hintergrund einer derart 
konkreten Fragestellung ist zu erwarten, daß sich aus dem amerikanischen 
"Experiment" Schlußfolgerungen für das deutsche Konzernhaftungsrecht 
gewinnen lassen. Mit Blick auf das deutsche Recht interessiert insbesondere, ob 
neben der geltenden Konzernstruktur- bzw. -Verhaltenshaftung  Raum für einen 
sektoralen, direkten Zugriff  auf Obergesellschaften nach allgemeinen 
Haftungstatbeständen ist. Weiterhin ist zu klären, welche Rolle dem Gesell-
schaftsrecht bei der inhaltlichen Ausgestaltung einer solchen Haftung zukommt. 

Π . Gang sowie Art und Weise der Darstellung 

Nach welchen Maßgaben sich der neue Ansatz aus den USA für die Konzern-
haftung im deutschen GmbH- und AG-Recht nutzbar machen läßt, kann natürlich 
erst am Ende der Arbeit beantwortet werden. Zuvor ist das Bundesaltlastengesetz 
vorzustellen und die dazu ergangene Rechtsprechung nachzuzeichnen (§ 2). 
Daran schließt sich die Frage an, inwiefern sich das neue Haftungsmodell von 
traditionellen (konzern-)haftungsrechtlichen  Figuren und Theorien unterscheidet 
(§ 3). Vor diesem Hintergrund wird versucht, die Urteile zur Betreiberhaftung 
von Muttergesellschaften aus dem Bundesaltlastengesetz heraus zu erklären und 
zu bewerten (§ 4). Es bleibt dann noch, diese auf umweltrechtlichen Vorschriften 

Grundlegende Änderungen im deutschen Altlastenrecht und US-Superfund-Gesetzgebung, 
S. 31f. u. 60f. 




